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[1704 Mai 4 . ] A
REDE [VON BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN ANLAESSLICH SEINER WAHL ZUM

AMMANN VON STADT UND AMT ZUG AN DER LANDSGEMEINDE VOM 4.
MAI 1704]

"Hochgeaohte . . . Meine Herren von Stadt undt Arrrpt [ Zug] 3 bevorderst die Her¬

ren Alltamman [ und derzeitiger Stadt - und Amtsrat 3 Christoph I . Ander¬

mat  t] 3 die Herren Stadthallter [Lazarus H e i n r i o h] 3 wie auch mein

hoohehrendte Versamblete Landtsgmeindt.

Verpflichteth Erkenne iah mich dass iah [an der Landsgemeinde ] Anno 1695 zum

Landtvogt der Landtgraffschafft Thurgeüw [und ] anno 1697 [ ! ] zum Landtvogt der

freyen Empteren einhellig bin Erwellth worden 3 noch Mehrere Obligation trage

ich dass auf heutigen Tag durch wähll von Einer . . . Versambleten Landtsgmeindt

zuo dero Amman bin Emambseth worden } um das zuo Meiner person tragendtes

Verträumen undt Erzeigte affection thuon ich mich bevorderst gegen Mein gnä¬

digen Herren von Stadt undt Ampt 3 auch gegen einer Versambleten Landtsgmeindt

schulldigisten danck Erstadten 3 mit Versicherung dass ich sollches gegen ieder

Mänigklich zue Verschullden mit Meinen schwachen kräfften bey allen gelegen-

heiten nit Ermanglen wirdt.

Wan ich aber in reflexion ziehe 3 dass die mihr aufgetragne Ehrenstell ein

schweres werk 3 undt Erfordereth 3 dass ein Regierendter Amman begabt sey mit

klugen Nachsinnen 3 Verstandt 3 guetem Urtheill undt Erfahrenheith 3 undt aber

ein Mensch nicht alles wissen 3 nicht alles Ergründen 3 nicht alles Verrichten }

nicht alless schlichten kan 3 so getröste ich Mich Meines gueten willens 3 undt

begirdt 3 allso dass ich ein ganze . . . Versamblete Landtsgmeindt Versichere }

dass nach Meinen Müglichsten kräfften nichts Erwinden lassen will 3 bevorderst

die Ehr Gottes 3 die gerechtigkeith 3 die gemeine wollfahrth undt reputation

unnsers Ohrts 3 Fridt 3 Rhuew 3 Einigkeith hellffen zuo Erhallten 3 ohnverdrossen

undt mit gedulldt ieder Mänigklich audienz zuo Ertheillen 3 damit der arme wä-



gen seines Ohnvermögens nit ubereyllth werde , der Reiche aber bey dem seinigen

bleiben möge , der Burger undt Landtleüthen Aufnemen befördern , undt Mein Eygen

Nutzen dem gemeinen Nutzen hindersetzen , worzuo Gott den allmächtigen anruof-

fen , dass Er mihr seine göttliche gnadt darzuo Verleihen , die Mein gnädige

Herren von Stadt undt Arrrpt [d . h . die Stadt - und Amtsräte ] aber bitte in Vor-

fallenheithen nach gewohnther ihrer hochen prudenz getrost undt grossmüetig

mihr an die Handt zuo ghen belieben wollen " .

AH 79 , 194 - 195 - Blatt 195 leer
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